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VA Moral: 5. Sitzung (18.1.12)

Zum Protokoll:

S. 1, Punkt 5) Frage: Inwiefern stellen die Bürger das tatsächliche Verhältnis zum Staat als 


Rechtsetzer auf den Kopf? - Sie sind ihm unterworfen, er herrscht ihnen die 


Bedingungen ihrer Interessensverfolgung auf; sie betrachten ihn aber ganz im 


Gegenteil als eine Dienstleistungsinstanz hierfür, das Recht als ihr Mittel.

S. 5, 3. Zeile: Mit den „radikalen Ausprägungen“ der moralischen Kritik sind sowohl rechtsradikale als auch linke Kritiken gemeint.

Moral in der Praxis (Forts.):

Resumee der bisherigen Kritik des moralischen Urteilens (am Beispiel: „Der Lohn ist ungerecht!“):

1 .Moralische Urteile beziehen sich nicht auf die Sache, also (hier) darauf, was der Lohn ist, sondern auf deren Durchführung, also darauf, wie er gezahlt wird („zu hoch“, „zu niedrig“). An die Stelle der Kritik des Lohnverhältnisses tritt die Beschwerde über ungerechte Zahlung. Als Urteil über die Sache wird damit etwas Negatives behauptet: der Lohn ist nicht, wie er sein sollte. Die Feststellung der Abweichung von einem ausgedachten Lohn tritt an die Stelle der Erklärung des im Lohn vorliegenden Zwecks.

2 .Ausgangspunkt für solche Urteile ist eine Unzufriedenheit, das Interesse an mehr Lohn.

3 .Im moralischen Urteil wird aber zugleich vom Interesse abstrahiert und dieses einem höheren Prinzip unterworfen: dem einer erfundenen Lohngerechtigkeit.

4 .Diese Berufung auf höhere Werte unterstellt die Verträglichkeit gegensätzlicher Interessen (Lohn – Profit), eine „illusorische Gemeinschaftlichkeit“ (Marx) zwischen Lohnbezieher und Lohnzahler. Auch der Lohnzahler müsste Interesse an gerechtem Lohn haben. 

5 .Der Sache nach ist sie Heuchelei: das Interesse kommt in der verwandelten Form der Berufung auf höhere Werte vor. Moralisten sehen keine Differenz zwischen der Sache und ihrer Stellung zu ihr.

Moralische Kritik wird mit einem „eigentlich“ eingeleitet: „Eigentlich müsste es in der Welt doch gerecht zugehen!“ Damit gesteht der Moralist einerseits ein, dass die Realität anders ist als in seiner Vorstellung. Mit dem „eigentlich“ will er aber zugleich daran festhalten, dass sein Maßstab gilt, seine schöne Vorstellung irgendwie nicht weniger real sei. Damit fasst er die Welt doppelt auf – in widersprüchlicher Weise: einmal als gewusste schlechte Realität, einmal als eingebildete gute. 

Zwischen beiden Welten will er sich nicht entscheiden, daher bleibt er in seiner Rede in der Schwebe – und das ist die passende Tour, um die Gegenseite auf dasselbe „einigende“ Ideal zu verpflichten: eigentlich müsste sie doch wegen der Gerechtigkeit von ihrem Interesse lassen! (Man  täusche sich nicht: Mit solchen nach logischen Kriterien unhaltbaren Urteilen treten nicht nur moralische Hinterweltler oder moralinsaure alte Tanten auf. Es ist dies das alle Lebensbereiche erfassende falsche Urteilen über Beschädigungen. Auch „gestandene Gewerkschafter“ haben das drauf. Wenn sie z.B. unter Berufung auf die Verbesserung der Kaufkraft und das Ankurbeln des Wachstums höhere Löhne fordern oder mit dem Argument, dass sie diese nach Jahren des Lohnverzichts wegen der Erfolge des Unternehmens verdient hätten, dann gehen sie von einer eigentlich möglichen Harmonie zwischen Lohn als Einkommen für Arbeiter und Lohn als Kost fürs Kapital aus.) 

Würde man die „Schwebeform“ des Urteils durch die Entscheidung zugunsten einer Seite auflösen, so ergäbe sich

a) bei der Auflösung zugunsten der Realität:

· die Feststellung, dass diese anders ist als in der schönen Vorstellung: resignativer Realismus.

· („Offenbar nützen alle Appelle nichts, der Lohn ist seit Jahren eher gesunken. Ist halt so...“)

· Die Erklärung der wirklichen Zwecke: Kritik der Realität des Lohnverhältnisses.

· („Woher kommt das? Was ist der Lohn, Profit? Verhältnis beider? Notwendiger Zusammenhang? etc.“)

b) bei der Auflösung zugunsten des ideellen Maßstabs :

Bei dieser  Variante sieht man wegen der Missachtung der doch in der eigenen Vorstellung eigentlich gültigen Maßstäbe durch Andere sein Recht verletzt und wendet sich an jene Instanz, die für das Recht zuständig und mit den nötigen Mitteln ausgestattet ist, um dieses durchzusetzen, wenn alle Appelle nichts gefruchtet haben: an den Staat bzw. seine Gerichte. Wegen der eingebildeten Gültigkeit seiner moralischen  Prinzipien, nach denen sich die Welt richten soll, landet solch ein Mensch zielsicher bei der sehr realen Staatsgewalt mit ihrem Recht. So absurd dieser Übergang einerseits ist, insofern der Staat mit seinen Gesetzen gerade Stifter und Garant der Gegensätze ist, die dem Menschen im Ausgangspunkt seiner Klage zu schaffen machen, so folgerichtig ist er für den Moralisten  andererseits: dieser Bürger betrachtet nämlich das Recht als Verwirklichung der Moral (und nicht umgekehrt die Moral als aus dem Recht abgeleitet)
 und insofern als das Mittel der Wahl, seinen moralisch begründeten Rechtsanspruch auch geltend zu machen.

Selbst wenn er vor Gericht nicht Recht bekommt, ist das für einen entschiedenen Moralisten noch lange kein Grund, auf den Gedanken zu verfallen, dass die eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen wohl nur in der Einbildung existieren. Seine Verwandlung des Rechts in Gerechtigkeit läßt deren Identifizierung, aber auch das Auseinandertreten von beidem zu: Unbeirrt vom Richterspruch kann er davon überzeugt bleiben, dass er „eigentlich im Recht ist“ und sich dann wenigstens noch als moralischer Sieger fühlen. Das ist – einerseits - sachlich absurd, da er auf diese Weise den Schaden schluckt, den er per Recht aus der Welt schaffen wollt. Andererseits ist es zugleich konsequent, da er auf die Moral und dann eben auf seine Moralität große Stücke hält – wobei ihm schon klar ist, dass er verloren hat. Er weiß um die Schwäche dieses Trostes!

Daraus sind aber auch andere Schlüsse möglich, z.B.:

· Er wendet sich an eine höhere Instanz, um per staatlicher Intervention das „ihm zustehende Recht“ zu bekommen.

· Er organisiert oder schließt sich einer moralisch argumentierenden Protestbewegung an, z.B. gegen „Stuttgart 21“.

· (Er rebelliert hier dagegen, dass seine Landesregierung sich an seinem Ideal der Harmonie mit dem Volk  vergehe, indem sie ihn einfach nicht fragt, wenn sie seine Heimat zugunsten eines Riesenprojekts auf Kosten des Juchtenkäfers umbauen will  – schließlich hat man sich so an den alten Bahnhof gewöhnt, und der gehört einfach dazu, wenn man sich im Ländle so richtig wohlfühlen will. Solch eine unerschütterliche Heimatliebe kann man sich durch die Politik doch durch unsensible Entscheidungen nicht einfach erschüttern lassen! Ausgangspunkt dieser Bewegung war noch nicht einmal ein geschädigtes Interesse: mit Tier-, Umwelt- und Heimatschutz wurden Werte aufs Massivste verteidigt, die von dem unerschütterlichen Glauben und dem Willen zeugten, dort, wohin einen das Leben 'nun mal' so hin verschlagen hat, auch ein Wohlfühlen hinkriegen zu dürfen – dafür war man sogar bereit, gegen Politiker auf die Barrikaden zu gehen. Geißlers abwiegelnde Tour bestand -dazu ganz passend- darin, die Illusion der Gemeinschaft und der Verträglichkeit beider Seiten zu bedienen, indem er allen Anträgen tagelang minutiös Gehör verschaffte.)

· Er wirft Politikern Lobbyismus vor (wegen ihrer partiellen Interessen wird das Allgemeinwohl und deshalb sein Interesse vernachlässigt).

· Er wird zum Rächer an denen, die ihm ein Unrecht zufügen (Kohlhaas).

· Er läuft Amok und vollstreckt durch Vernichtung der moralisch von ihm Geächteten seine Auffassung von Gerechtigkeit. (Diese ist ihm sogar mehr wert als sein eigenes Leben!)

· Die ihrem Prinzip nach affirmative Moral schließt also weder (falsche) Kritik noch den Übergang zur Gewalt aus. Es ist immer die eingebildete Berechtigung, die  je nach der Bedeutung, die sie für den Moralisten besitzt, zum moralischem Sieg, zur Anrufung des Staats  oder auch mal zu heftigem Protest und zur Gewalt führt. 

Kritik der Tugenden

Tugendhaft soll man sein! Was ist eine Tugend (z.B.: Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Fleiß, Bescheidenheit, Altruismus/ Nächstenliebe, Höflichkeit, Toleranz, Nachhaltigkeit, Solidarität)?

Fragt man sich einmal, wie man es anstellen würde, tugendhaft zu werden, so stößt man schnell darauf, dass man sich dies als Zweck gar nicht für sich vornehmen kann; er ist immer auf andere konkrete Tätigkeiten bezogen. Tugendhaft ist jeweils eine bestimmte Art und Weise, in der man sich bestimmten Zwecken widmet (z.B. fleißig Hausaufgaben machen, pünktlich zur Arbeit erscheinen, sparsam haushalten etc.). 

Mit dem Imperativ einer tugendhaften Lebensführung ist aber genau die Absurdität behauptet, dass Tugend ein Zweck für sich = ein unhinterfragbarer Wert sei. „Sei (schön) fleißig!“ heißt es z.B., und mit dieser kategorischen Aufforderung ist also gemeint, sich prinzipiell reinzuhängen, ohne sich zu fragen, wofür das gut sei, welchem Zweck das diene, ob das den eigenen Interessen dient. Damit ist das Absehen von den eigenen Interessen gefordert. Solch eine Einstellung beizubiegen ist der Inhalt von Werteerziehung.

Kritik einzelner Tugenden

· Fleiß

1 .rationell:  Fleiß kann als sachliches Erfordernis geboten sein, z.B. ist es notwendig, ausdauernd, eben fleißig, zu üben, wenn man ein Instrument beherrschen will. Aus diesem Zweck ergibt sich auch das Maß des Fleißes. Auch wenn es manchmal unbequem ist - das Üben steht dennoch nicht im Gegensatz zum eigenen Zweck, sondern ist Mittel dafür, daher ist es im Beschluss, ein Instrument zu erlernen, enthalten.

2 .Tugend: Im Gegensatz dazu meint die prinzipielle Aufforderung, immer fleißig zu sein, d.h. sich auch für  fremde, vorgegebene Zwecke reinzuhängen, ohne sich um deren Nutzen für einen selbst zu scheren. In dem Spruch „ohne Fleiß kein Preis“ wird der Wert zwar durch einen irgendwie gearteten Nutzen plausibel gemacht. Doch schon die negative Formulierung weist darauf hin, dass dieser weder das Kriterium noch der Grund für den Fleiß ist, sonst hätte man diese Tugend angesichts des ausbleibenden Nutzens durch alltägliche Schufterei längst abgelegt. Im Gegenteil steht dieser Wert so hoch über allen bestimmten Zwecken,  dass sich anständige Bürger sogar manchmal zu einem Lob von „fleißigen“ Flugblattverteilern herbeilassen, obwohl sie deren Zwecke überhaupt nicht teilen. (Denen müsste man entgegnen, dass man auf solcherlei Lob pfeift, weil man eine Kritik an den Mann bringen will.)

3 .Diese Tugend passt nur zu einer Gesellschaft, in der die permanente Indienstnahme der meisten Menschen für fremde Zwecke erzwungen ist, ohne dass sie deren Früchte ernten. Die Ideologie vom Erfolg durch Fleiß leuchtet allerdings nur ein, wenn man sich dieses Zwangsverhältnis in eine „eigentlich“ gerechte Ordnung übersetzt, bei der jeder es mit Leistung zu etwas bringen könne. Keiner geht deswegen zur Arbeit, aber mit dieser Einstellung legt er sich den Zwang als eine Chance zurecht.

4 Nicht umsonst wird in Bewerbungsgesprächen und Lebensläufen die Arbeitsmoral abgeprüft und daraus abgeleitet, ob die Bewerber eine möglichst lückenlose Dienstbarkeitsbiografie nachweisen können. Sie haben ihren Willen zum Dienst an jeweils diktierten Zwecken zu demonstrieren, an dem ihr Charakter festgemacht wird.

In einer vernünftig organisierten Gesellschaft hätte die Aufforderung zu Fleiß abstrakt, d.h. unter Absehung von den Zwecken, für die man Fleiß aufbringen soll, keinen Platz, weil die Leute dort ihre Zwecke verfolgen und deren Durchführung dazu passend organisieren.

· Sparsamkeit

1. rationell: Wenn man z.B. sparsam mit seiner Arbeitskraft umgeht, um diese zu schonen, wenn man sparsam ein Gewürz verwendet, damit dieses den Geschmack nicht dominiert, hat man sachliche Gründe für einen sparsamen Umgang. Der Maßstab ergibt sich aus eigenen Zwecken.

2. Tugend: Als Wert an sich ist Sparsamkeit der Umgang mit einer Situation, die durch einen 


Mangel gekennzeichnet ist und in welche man aufgrund fremder Interessen reingestellt 
wird. Diese Situation nimmt man als gegeben hin und betrachtet es als seine Leistung, mit 
ihr zurecht zu kommen, hier durch die Perfektionierung der Einteilung der vorhandenen 
Mittel. Dabei tut man so, als verringerte sich durch Sparsamkeit der Mangel – in 
Wirklichkeit führt dieser Umgang nur zur Verschärfung der Mangelsituation (wenn man 
z.B. Geld für eine spätere Anschaffung spart, übt man jetzt Verzicht und verschärft den 
Mangel dadurch noch.)

3. Diese Tugend verweist im Kapitalismus darauf, dass die Mehrheit der Menschen mit chronischem (Geld-)Mangel konfrontiert sind, der paradoxerweise gerade aufgrund der Reichtumsproduktion zustande kommt – dafür kann der Lohn als Kost nicht niedrig genug sein, welcher die Mangelsituationen bei den davon Abhängigen produziert.

3 Auch im Sozialismus kann es zu Mangelsituationen kommen (Produktivkraftentwicklung bleibt hinter Bedürfnissen zurück...), die eine Einteilung von Mitteln erforderlich machen, bis der Zustand überwunden ist. Da sind sie Ausweis eines Misserfolgs, im Kapitalismus Resultat der erfolgreichen, sprich: fürs Kapital lohnenden Benutzung von Lohnabhängigen.

(Nächstes Mal:) Weitere Tugenden und Klärung der Behauptung: „Tugenden dienen als Trost für die Armen („arm, aber anständig!“); mit ihnen lassen sich die schlechten Lebensbedingungen besser aushalten.“ Stimmt das?

�	Zum Verhältnis von Moral und Recht vgl. Protokoll der 2. Sitzung


�	Die Klärung erfolgt jeweils unter den Fragestellungen: 1. Gibt es ein rationelles Moment an der Tugend, 2. Inhalt der Tugend, 3. Zu welcher Gesellschaft passt die jeweilige Tugend?





